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2011
Förderprogramm EFRE: Richtlinie Cluster Forst und Holz

Abordnung / Aufgabenzuweisung Personal für die Durchführung von Aufgaben im Rahmen von Maßnahmen, die im Rahmen der Richtlinie Cluster Forst und Holz gefördert werden 

1. Informationen zum Förderempfänger und Projekt

	1.1
	Name bzw. Organisation
	     

	1.2
	Straße, Hausnummer
	     

	1.3
	Postleitzahl, Ort
	     


	1.4
	Projekt-Nr.:
	     

	1.5
	Name des Projekts
	     


2. Beschreibung der Abordnung bzw. Aufgabenzuweisung

	2.1
	Name der Person


	     

	2.2
	Eindeutige Beschreibung des Arbeitsvertrags, auf den sich diese Aufgaben beziehen


	     

	2.3
	Anteil der Vollzeitstelle bzw. Stundenzahl für die eine Abordnung bzw. Beschäftigung im Rahmen der Aufgabenzuweisung erfolgt


	     


	2.4
	Detaillierte Beschreibung der Tätigkeiten im Rahmen der bewilligten Förderung aus der Richtlinie Cluster Forst und Holz:



	
	
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


	2.5
	Ist die Mitarbeiterin/ der Mitarbeiter in mehreren EU-kofinanzierten Projekten tätig?
	 FORMCHECKBOX 

	Ja
	 FORMCHECKBOX 

	Nein


	
	Wurde Frage 2.5 mit "Ja" beantwortet, so ist nachfolgend eindeutig und vollständig aufzuführen, um welche Projekte es sich dabei handelt:

	
	     

	
	     

	
	     


3. Hinweis zu den Dokumentationspflichten der kofinanzierten Tätigkeit

Der Nachweis über den Zeitaufwand für kofinanzierbare Tätigkeiten ist durch Stundenaufschriebe mit Beschreibung der Tätigkeiten zu führen, die durch den Vorgesetzten durch Unterschrift zu bestätigen sind. 

Sind Mitarbeiter in mehreren EU-kofinanzierten Projekten tätig, so ist ein einziger Nachweis zu führen, aus dem sich sämtliche kofinanzierte Tätigkeiten mit Stundenaufschrieben und Zuordnung zum jeweiligen Projekt ergeben.

4. Abordnung / Aufgabenzuweisung

Hiermit wird die unter Ziffer 2.1 benannte Person für die Durchführung des unter Ziffer 1.4 und 1.5 spezifizierten Projekts abgeordnet bzw. werden ihr Aufgaben zugewiesen. Der Umfang und Inhalt der Abordnung bzw. Aufgabenzuweisung ergibt sich aus den Angaben Ziffer 2.3 und 2.4.

Die Dokumentationspflichten der kofinanzierten Tätigkeit sind bekannt und werden eingehalten.

     
	Ort, Datum
	
	Unterschrift Förderempfänger
	
	Stempel


